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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir freuen uns, Sie über die folgenden, in partnerschaftlichen Verhandlungen vereinbarten, Vertrags-
anpassungen, die im Modul Psychiatrie ab 01.01.2025 gelten, informieren zu können: 
 
1. Neue Abrechnungsmöglichkeiten bei stationärem Aufenthalt 

 

- Zeitnahe psychiatrische Behandlung nach stationärem Aufenthalt 

Die Zuschlagsziffer PYZ1 in Höhe von 20 Euro kann als Zuschlag zur Abrechnung der psychiatrischen 
Gesprächsziffer PYE1 in die Software eingetragen werden, wenn spätestens 2 Wochen nach stationärer 
Entlassung aus einer Einrichtung der Akutversorgung, bis maximal 12 Wochen nach Entlassung eine 
psychiatrische Behandlung stattfindet. Ziel ist es, die Behandlungskontinuität zu fördern und zu sichern. 
Diese Ziffer ist zunächst befristet bis zum 31.12.2025. 
 

Ziffer Gruppengröße Abrechnungsregel (Auszug) Vergütung 

PYZ1 Zuschlag für zeitnahe 
psychiatrische 
Anschlussbehandlung nach 
stationärem Aufenthalt 

Max. 5x abrechenbar 
Neben PYE1 

20 Euro 

 

Die Ziffer PYZ1 finden Sie in der Software als Blankoziffer hinterlegt, die noch aktiviert werden muss und ab 
dem 2. Quartal 2025 in der Software ersichtlich sein wird. 
 

- Abrechnung während stationärem Aufenthalt  
 

Die Vergütungspositionen PYP1, PYP2a – PYP2h und PYE1 können nach Absprache mit dem 
behandelnden Krankenhaus im Einzelfall auch für Patienten abgerechnet werden, die sich noch in 
stationärer Behandlung befinden und deren Entlassung innerhalb der nächsten 14 Tage bereits geplant ist, 
insbesondere bei schweren psychischen Erkrankungen (u.a. Schizophrenie, Bipolare Störung, schwere 
Depression). Ziel ist es, einen nahtlosen Übergang aus der stationären in die ambulante psychiatrische 
Versorgung zu ermöglichen (inkl. nahtlose medikamentöse Therapie / Koordination 
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Unterstützungsangebote). Die psychiatrische Behandlung findet dann in der Regel beim niedergelassenen 
FACHARZT statt. 

 
Die aktuelle Honoraranlage 12 und ICD-Liste (Anhang 2 zu Anlage 12) finden Sie zeitnah unter:  
https://www.medi-verbund.de/facharztvertraege/aok-bw-bosch-bkk-pnp/ 
 
 
2. Psychoedukation als Gruppentherapie 

 

Neue Abrechnungsziffern PYE5 und PYE6 „Psychoedukation als Gruppentherapie“  
Künftig können auch im Modul Psychiatrie Gruppentherapie-Sitzungen mit 50 Minuten Dauer in verschiedenen 
Gruppengrößen zur Abrechnung kommen. Leistungsinhalt ist die manualisierte Psychoedukation. 
 

Ziffer Gruppengröße Abrechnungsregel (Auszug) Vergütung 

PYE5 2-5 Teilnehmer à 50 Minuten Max. 15 Einheiten bei gesicherter Diagnose 
gem. Anlage 12 Anhang 02, 
auch bei Teilnahme von Angehörigen/ 
Bezugspersonen  
abrechenbar 

72,50 Euro 

PYE6 6-9 Teilnehmer à 50 Minuten Max. 15 Einheiten bei gesicherter Diagnose 
gem. Anlage 12 Anhang 02, 
auch bei Teilnahme von Angehörigen/ 
Bezugspersonen  
abrechenbar 

38,50 Euro 

 
Auch die Ziffern PYE5 und PYE6 finden Sie in der Software als Blankoziffern hinterlegt, die noch aktiviert 
werden müssen. Im Zuge dieser Aktivierung muss die Bezeichnung geändert und der Betrag eingegeben 
werden. Bitte setzen Sie sich bei Fragen diesbezüglich mit ihrem Softwarehaus in Verbindung. 
 
Gerne sind wir Ihnen bei der Umsetzung der neuen Abrechnungsbestimmungen behilflich. Sie erreichen uns für 
weitere Fragen telefonisch und können bei Bedarf auch einen gesonderten Beratungstermin vereinbaren.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Vertragsteam der MEDIVERBUND AG 
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